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Personalbogen 

Bitte in Blockschrift oder elektronisch ausfüllen, in jedem Fall aber handschriftlich unterschreiben, und den ausgefüllten Bogen an Ihre zuständige Personalabteilung retournieren.

	Angaben Mitarbeiter/in

Anrede 
 FORMCHECKBOX 
  Frau     
 FORMCHECKBOX 
  Herr        
 FORMCHECKBOX 
  Dr.       FORMCHECKBOX 
  Prof.       FORMCHECKBOX 
  PD Dr.

	Vorname und Name / lediger Name:

     
	

	Zustelladresse:

Adresse / Postfach:

     

	PLZ / Ort:

     


	Wohnadresse (steuerpflichtig):

Adresse:

     
Kanton / Bundesland / Département

     

	PLZ / Ort:

     



	Private E-Mail-Adresse: 

     
	Private Telefon-Nr. Festnetz / Mobile: 

     

	Zivilstand
     
1 = ledig     2 = verheiratet     3 = (gerichtlich) getrennt     4 = geschieden     5 = verwitwet     6 = in eingetragener Partnerschaft     7 = aufgelöste Partnerschaft     8 = durch Tod aufgelöste Partnerschaft 

Datum letzter Zivilstandsänderung:       


	Geburtsdatum:       
	

	Nationalität / Bürgerort:       
	Geburtsort / Land:       

	Versicherten-Nummer
         .             .             .       .

	 FORMCHECKBOX 
  SV-Ausweis nicht vorhanden / verloren (( bitte eine Kopie Ihres Passes oder ID beilegen)
Ausländische Mitarbeitende (( bitte eine Kopie der Aufenthaltsbewilligung beilegen)

	Art der Bewilligung:   
B = Aufenthalt     C = Niederlassung     G = Grenzgänger     L = Kurzaufenthalt   

F = vorläufige Aufnahme    N = Asyl     Andere (bitte angeben):      

	Spezialfall: Geringfügiger Lohn

Bei einem geringfügigen Entgelt bis 2'500 Franken pro Kalenderjahr und Arbeitgeber besteht keine Beitragspflicht an die Sozialversicherungen (AHV/IV/EO und ALV), sofern die oder der Mitarbeitende nicht ausdrücklich die Abrechnung von Beiträgen verlangt. Für die Beurteilung des Grenzbetrags werden sämtliche geldwerten Leistungen mit Lohncharakter berücksichtigt. Wird der Grenzbetrag überschritten, sind Sozialversicherungsbeiträge (SV-Beiträge) auf dem gesamten Entgelt geschuldet. Möchten Sie, dass bei einem geringfügigen Entgelt bis 2'500 Franken SV-Beiträge abgerechnet werden, ist dies entsprechend zu kennzeichnen. Ausnahme: Bei dem in den Museen beschäftigten Personal werden die SV-Beiträge in jedem Fall abgerechnet.
 FORMCHECKBOX 

Ja, ich wünsche, dass SV-Beiträge auch auf geringfügigem Entgelt bis 2'500 Franken abgezogen werden.
 FORMCHECKBOX 

Nein, ich wünsche keine Abrechnung von SV-Beiträgen (nicht für Mitarbeitende der Museen).


	Familien- und Unterhaltszulagen
Haben Sie Kinder bis zum 16. Altersjahr, erwerbsunfähige Kinder bis zum 20. Altersjahr oder Kinder in Ausbildung bis zum 25. Altersjahr, für welche Sie Familien- oder allenfalls Differenzzulagen beantragen können? 
Wenn ja, bitten wir Sie die Formulare «Anmeldung Familienzulagen für Arbeitnehmende» sowie «Bestätigung über kinder- und/oder familienbezogenen Zulagen» auszufüllen.

Diese finden Sie im Intranet unter «Intra.BS - HR BS / Personal Basel-Stadt / Beruf, Familie und Freizeit / Familienzulagen und Unterhaltszulagen».

	Lohnüberweisung

 FORMCHECKBOX 
  Bankverbindung*) (nur Banken in der Schweiz)
Name der Bank / Filiale:      
	PLZ / Ort:      

	IBAN:
CH                                                                   

	 FORMCHECKBOX 
  PostFinance-Konto*) 
	

	IBAN: 
CH                                                                   

	*) Folgende Angaben sind nur nötig, wenn die Daten von denjenigen der/des Mitarbeitenden abweichen:

	Vorname und Name der/des Kontoinhaberin/-inhabers:      

	Adresse / Postfach:      
	PLZ / Ort:      

	Nebenbeschäftigung

Haben Sie neben der Anstellung beim Kanton Basel-Stadt eine oder mehrere weitere Anstellungen?   Nein
  Ja       
Wenn ja, welche und wo?      

	Mitarbeitende mit Wohnsitz in einem EU-Land oder in Liechtenstein

Ich bestätige, dass ich in meinem Wohnsitzstaat keiner unselbstständigen oder selbstständigen Erwerbtätigkeit nachgehe. Von der Meldepflicht habe ich Kenntnis genommen.

Ich bestätigte, dass ich zusätzlich zu dieser Anstellung in meinem Wohnsitzstaat einer Beschäftigung im Umfang von 25% oder mehr nachgehe. Von der Meldepflicht habe ich Kenntnis genommen. 


Ich bestätige, dass ich zusätzlich zu dieser Anstellung in meinem Wohnsitzstaat sowie einem weiteren EU-Land oder in Liechtenstein einer Beschäftigung nachgehe. Von der Meldepflicht habe ich Kenntnis genommen.


Ich bestätige, dass ich in meinem Wohnsitzstaat keiner Arbeit im Homeoffice (Telearbeit) nachgehe. Ich habe von der Meldepflicht Kenntnis genommen. 

Meldepflicht: Änderungen in der Beschäftigungssituation – insbesondere die Aufnahme oder Änderung einer Erwerbstätigkeit im Wohnsitzstaat sowie die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in einem EU-Land oder in Liechtenstein – sind dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen. Bei Unterlassung oder falschen Angaben haften Mitarbeitende für nachzuzahlende Sozialversicherungsbeiträge. 

	Bestätigung: Ich bestätige die Richtigkeit sämtlicher und verpflichte mich, Änderungen der gegenwärtigen Verhältnisse umgehend mit dem Formular «Änderung persönlicher Daten» meinem zuständigen Personaldienst zu melden.

	Ort, Datum: 

     
	Unterschrift: 



	Information betreffend Beschaffung von Personendaten
Mit dem vorliegenden Formular werden Personendaten erhoben, die eine persönliche Identifizierung ermöglichen. Die von Ihnen mitgeteilten Daten werden ausschliesslich zum Zweck der Begründung, Durchführung und Abwicklung des Arbeitsverhältnisses sowie zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten verwendet. Gesetzliche Grundlage dieser Datenbearbeitungen sind das Personalgesetz und seine Verordnungen sowie die Sozialversicherungsgesetzgebung des Bundes. Die Daten werden ausschliesslich folgenden Stellen bekannt gegeben: Institutionen der Sozialversicherung sowie staatliche Stellen, soweit eine gesetzliche Grundlage dafür besteht oder dies zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe erforderlich ist. Sie haben gegenüber der verantwortlichen Stelle das Recht auf Zugang zu Ihren Personendaten, auf Berichtigung bzw. Vernichtung falscher Personendaten, auf die Beseitigung der Folgen des widerrechtlichen Bearbeitens von Personendaten sowie auf schriftliche Feststellung der Widerrechtlichkeit des Bearbeitens von Personendaten und können eine aufsichtsrechtliche Anzeige an die kantonale Datenschutzbeauftragte oder den kantonalen Datenschutzbeauftragten richten. Für die Datenbearbeitung verantwortlich ist die zuständige Personalabteilung Ihres Departements.
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